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Neufassung der Studienordnung für das Fach Deutsch 
Master-Studiengänge „Lehramt an Grundschulen“ sowie „Lehramt 

an Haupt- und Realschulen“ (M.Ed.) 
 

Auf der Grundlage des § 44 Absatz 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) in 
der Fassung vom 26. Februar 2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert mit Artikel 4 des 
Gesetzes vom 15.06.2017 (Nds. GVBl. S. 172), hat der Fachbereich 3 - Sprach- und Infor-
mationswissenschaften der Universität Hildesheim am 21.06.2017 die folgende Neufassung 
der Studienordnung für das Fach Deutsch in den Master-Studiengängen „Lehramt an Grund-
schulen“ sowie „Lehramt an Haupt- und Realschulen“ beschlossen. 
 
 

§ 1 
Aufgaben der Studienordnung 

 
(1) Die Studienordnung für das Fach Deutsch enthält die Regelungen für ein ordnungsge-
mäßes Studium im Fach Deutsch im Sinne der jeweils gültigen Prüfungsordnungen der Mas-
ter-Studiengänge „Lehramt an Grundschulen“ und „Lehramt an Haupt- und Realschulen“. 
(2) Die Studienordnung legt – in Verbindung mit der jeweiligen Prüfungsordnung – den Inhalt 
und den Aufbau des Studiums fest und dient als Grundlage für die Planung des Studiums 
seitens der Studierenden, für die Beratung der Studierenden und für die Planung des Lehr-
angebots. 
 
 

§ 2 
Umfang, Gliederung und Ziele des Studiums 

 
(1) Das Fach Deutsch wird im Umfang von 10 Leistungspunkten (LP) studiert. Diese vertei-
len sich auf die Module: 
Lehramt an Grundschulen: LG_Deu01, LG_Deu02 
Lehramt an Haupt- und Realschulen: LHR_Deu01 und LHR_Deu02 
Für beide Studiengänge gilt:  
Die beiden Module sind nicht konsekutiv. Jedoch können bei einem Studienbeginn zum Win-
tersemester die Semester 2 und 4 nur sehr bedingt für die Erbringung von Studien- und Prü-
fungsleistungen genutzt werden (2. Semester = Praxissemester; 4. Semester = Masterar-
beit). Beide Module sollen daher im 1. und 3. Semester absolviert werden, die Reihenfolge 
ist beliebig. Bei einem Studienbeginn zum Sommersemester können die Semester 3 und 4 
nur sehr bedingt für die Erbringung von Studien- und Prüfungsleistungen genutzt werden (3. 
Semester = Praxissemester; 4. Semester = Masterarbeit). Beide Module sollen daher im 1. 
und 2. Semester absolviert werden, die Reihenfolge ist beliebig. (S. Anlage 2) 
(2) Ziele des Studiums des Faches Deutsch in den Master-Studiengängen „Lehramt an 
Grundschulen“ sowie „Lehramt an Haupt- und Realschulen“: 
-  Die Studierenden sollen Zieldimensionen der Vermittlung von Sprache und Literatur ken-

nen und beurteilen können. 
- Sie sollen Kenntnis von einem breiten Spektrum von Methoden des Lehrens von Sprache 

und Literatur haben und dieses Wissen in neuen Lehr-Lernsituationen zur Geltung brin-
gen können. 

-  Sie sollen lerndiagnostische Fähigkeiten entwickeln. 
-  Sie sollen über eine fachspezifische Gender-Kompetenz verfügen. 
-  Sie sollen Wissen zum Spracherwerb (Erst- und Zweitspracherwerb) und zum Schrift-

spracherwerb, zur literarischen und zur Mediensozialisation für die Planung von schuli-
schen und außerschulischen Lehr-, Lernsituationen flexibel nutzen können. 

-  Sie sollen Kriterien für die Analyse von Lehrwerken für schulischen und außerschulischen 
Sprach- und Literaturunterricht kennen und anwenden können. 
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-  Sie sollen bedeutende Texte der Kinder- und Jugendliteratur kennen und in der Lage sein, 
Ziele und Methoden ihrer Vermittlung anzugeben und zu reflektieren. 

-  Sie sollen Techniken wissenschaftlichen Arbeitens wie Bibliographieren, Zitieren, Exzer-
pieren beherrschen.  

-  Sie sollen in vielfältigen Situationen zeigen können, dass sie Unterschiede von medialer 
und konzeptueller Schriftlichkeit und Mündlichkeit praktisch beherrschen, vor allem in 
Form von mündlichen Präsentationen unter Nutzung neuer Medien und von fachsprach-
lich korrekten argumentativen Texten. 

 
 

§ 3 
Prüfungsleistungen / Studienleistungen 

 

(1) In jedem Modul ist mindestens eine Prüfungsleistung zu erbringen. Diese kann sich als 
Modulprüfung auf alle im Rahmen des Moduls belegten Lehrveranstaltungen beziehen. 
Ebenfalls um eine Modulprüfung handelt es sich, wenn die Prüfung sich nur auf eine der im 
Modul belegten Lehrveranstaltung bezieht und in den anderen zum Modul gehörigen Lehr-
veranstaltungen bewertete, aber unbenotete Studienleistungen gefordert werden. Bei mehre-
ren, an verschiedene Veranstaltungen gebundenen Prüfungsleistungen handelt es sich um 
Modulteilprüfungen. Die Modulnote errechnet sich als mit den Anrechnungspunkten gewich-
tetes arithmetisches Mittel der entsprechenden Teilnoten. 
(2) Ob für ein Modul eine Modulprüfung oder Modulteilprüfungen vorgesehen sind, ist den 
Modulhandbüchern zu entnehmen. 
(3) Im Fach Deutsch sind in der Regel folgende Prüfungsleistungen vorgesehen: 

1. Klausur 
2. Hausarbeit 
3. Referat mit schriftlicher Ausarbeitung 
4. mündliche Prüfung 
5. Portfolio 
6. Unterrichtsentwurf und Reflexion/Praktikumsbericht 

(4) Studienleistungen: 
Grundsätzlich wird eine regelmäßige, aktive Teilnahme an den Lehrveranstaltungen 
erwartet, Fehlzeiten max. 2 Termine. Die Lehrveranstaltungen werden in Form von 
Seminaren und Vorlesungen abgehalten. Von allen Deutschstudierenden wird erwartet, dass 
sie im Rahmen des Selbststudiums im Bachelor und Master eine individuelle Leseliste mit 
bedeutenden Texten der deutschsprachigen und der Weltliteratur anlegen. Sie sollte bei 
Abschluss des Masters insgesamt mindestens 80 Titel umfassen. 
(5) Die konkrete Zuordnung der Prüfungsleistung bzw. Prüfungsleistungen zu einem Modul 
bzw. einer Lehrveranstaltung erfolgt bei Modulprüfungen durch den Modulbeauftragten oder 
die Modulbeauftragte, bei Modulteilprüfungen durch den Anbieter bzw. die Anbieterin der 
entsprechenden Lehrveranstaltung. Die Bekanntgabe der zu erbringenden Prüfungsleistung 
bzw. Prüfungsleistungen erfolgt entweder im Vorlesungsverzeichnis oder gesondert zu Be-
ginn der Vorlesungszeit. Der Umfang der jeweiligen Prüfungsleistung ist dem Modulhand-
buch (Anlage 1) zu entnehmen. 
(6) Mit der Master-Arbeit zeigen die Studierenden, dass sie über fundierte Kenntnisse didak-
tischer Konzeptionen in einem ausgewählten Bereich der Sprach- oder Literaturdidaktik ver-
fügen. Sie entwickeln eine fachdidaktische Fragestellung und entwerfen didaktische Konzep-
te, die sie ggf. in der Praxis erproben. Sie bewerten ihre Ergebnisse kritisch vor dem Hinter-
grund des aktuellen Forschungs- und Diskussionsstandes. Die Master-Arbeit kann als Ein-
zel- oder Gruppenarbeit verfasst werden und hat einen Umfang von 50 Seiten, bei Gruppen-
arbeiten 50 Seiten pro Person. Wird die Arbeit als Gruppenarbeit geschrieben, müssen die 
Einzelteile individuell zurechenbar sein. Der Bearbeitungszeitraum beträgt drei Monate. An 
die Arbeit schließt sich eine einstündige mündliche Prüfung an. Die Arbeit wird mit 20, die 
mündliche Prüfung mit drei Leistungspunkten kreditiert. Zuständig ist der Ständige Prüfungs-
kommission für den Master of Education. 
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§ 4 
Studienberatung 

 
Studienberatung ist ein integraler Bestandteil des Studienganges. Alle im Fach Deutsch 
hauptamtlich Lehrenden bieten Studienberatung an, insbesondere durch regelmäßige 
Sprechstunden. Allen Studierenden wird empfohlen, diese Sprechstunde nicht nur zur Vor-
bereitung von Prüfungen, sondern auch für die Planung des eigenen Studiums und insbe-
sondere für alle fachlichen Probleme und Fragen ihres Studiums zu nutzen. 

 
 

§ 5 
Modulhandbuch, Modellstudienpläne 

 
(1) Eine ausführliche Beschreibung der Studieninhalte und aller Module liefert das Modul-
handbuch (Anlage 1).  
(2) Zur Orientierung sind in Anlage 2 Modellstudienpläne zusammengestellt.  
 
 

§ 6 
Inkrafttreten / Außerkrafttreten / Übergangsbestimmungen 

 
(1) Diese Studienordnung tritt nach Genehmigung durch das Präsidium der Universität Hil-
desheim am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Universität Hildes-
heim in Kraft. Sie gilt erstmals für Studierende, die im Wintersemester 2017/2018 ihr Studium 
an der Universität Hildesheim aufgenommen haben. Gleichzeitig tritt die Studienordnung für 
das Fach Deutsch in der Fassung vom 29.09.2014 (Verkündungsblatt der Universität Hildes-
heim – Heft 97 – Nr. 17/2014)  unter Beachtung der Übergangsbestimmungen nach Absatz 2 
außer Kraft. 
(2) Studierende, die ihr Studium im Fach Deutsch vor dem 01.10.2017 begonnen haben, 
setzen ihr Studium nach der jeweils für sie am 30.09.2017 geltenden Studienordnung fort. 
Studien- und Prüfungsleistungen können von den Studierenden nach den bisher jeweils gel-
tenen Regelungen in der Studienordnung bis zum  31.03.2019 erbracht werden.  
(3) Studierende, die ihr Studium im Fach Deutsch vor dem 01.10.2017 begonnen haben, 
können dem Prüfungsamt gegenüber schriftlich bekunden, dass sie ihr Studium nach dieser 
Studienordnung fortsetzen wollen. Ein Wechsel zurück in die bis zum 30.09.2017 geltende 
Studienordnung ist damit ausgeschlossen. 



Verkündungsblatt der Universität Hildesheim - Heft 128 - Nr. 7 / 2017 (25.10.2017) - Seite 26 - 

Anlage 1: Modulhandbuch 

Vorbemerkung: 

Dieses Modulhandbuch ist Teil der Studienordnung. Zur besseren Orientierung der Studierenden sind dar-

über hinaus aktuelle Informationen eingefügt, die nicht Bestandteil der Studienordnung sind und die von der 

oder dem Studiengangsbeauftragten jederzeit geändert werden können. Diese Informationen sind grau un-

terlegt. 

 

Master-Modul I Literalität 

Modulnummer:  LG_Deu01; zugleich LHR_Deu01 

ModulleiterIn: Prof. Dr. Ursula Bredel und Prof. Dr. Irene Pieper 

Kompetenzen und Lernziele: Die Studierenden verfügen über die Fähigkeit, den Erwerb literaler 
Kompetenzen (Schriftsprache, Bildungssprache, Fachsprache, Litera-
tur, Medien) theoriegeleitet und vor dem Hintergrund deutschdidakti-
scher Forschung zu reflektieren. Sie beziehen dabei auch heterogene 
Lernausgangslagen (insbes. Mehrsprachigkeit) und Entwicklungspro-
zesse ein. 

Verwendbarkeit des Moduls: Lehramt Grund-, Haupt-, Realschule 

Pflicht- oder Wahlpflichtmodul Pflicht 

Lehr- und Lernformen: Seminar; ggf. 1 VL, 1 S 

Teilmodule: Teilmodul I: Sprache, Diskurs, Literatur und Medien in historischer und 
gesellschaftlicher Perspektive 

Teilmodul II: Schreiben und Lesen aus Entwicklungs- und Prozessper-
spektive 

Lehrinhalte: Teilmodul I:  

Texte/Medien im gesellschafts-historischen Kontext unter Einbezie-
hung von  

Sprachtheorien 

Diskurstheorien 

Literaturtheorien und/oder  

Medientheorien 

 

Teilmodul II:  

Modelle des Schreib- und Leseprozesses 

Modelle der Schreib- und Leseentwicklung 

Schreib- und Lesebiographien 

Sprachliche, literarische und Lesesozialisation 

Erwerb von Bildungs- und Fachsprache(n) 

Zugangsvoraussetzungen: keine 

Anzahl der Leistungspunkte: Für das Modul insgesamt: 5 LP – davon: 

 LP für Studienleis-
tungen 

(Beschreibung s. 
unter Rubrik „Stu-
dienleistungen“) 

LP für Prüfungsleistungen 

(Beschreibung s. unter Rubrik „Prüfungsleis-
tungen“) 

TM 1: 1,5 LP 
TM 2: 1,5 LP 

Modulprüfung: 2 LP 

Workload getrennt nach Prä-
senzstudium und Selbststudi-
um: 

Präsenz: 4 SWS 45h 

Selbststudium:  105h 



Verkündungsblatt der Universität Hildesheim - Heft 128 - Nr. 7 / 2017 (25.10.2017) - Seite 27 - 

Master-Modul I Literalität 

Dauer in Semestern: 2 

Häufigkeit des Angebots: in jedem Semester 

Empfohlenes Studiensemester: Bei Studienbeginn im WiSe 1. oder 3. 

Bei Studienbeginn im SoSe 1. oder 2. 

Voraussetzungen für die Zu-
lassung zur Prüfung: 

Erfolgreiches Erbringen der Studienleistungen 

Prüfungsleistungen 
(Art, Umfang): 

Modulprüfung in einem der Teilmodule: Hausarbeit, Klausur, Portfolio, 
Präsentation mit schriftlicher Ausarbeitung oder mündliche Prüfung; je 
nach Maßgabe der Kursleitung 

Studienleistungen  
(Art und Umfang): 

Aktive Teilnahme (regelmäßige Teilnahme sowie ggf. Präsentation, 
Übungsaufgabe, etc.) 

Zuständige Ständige Prü-
fungskommission: 

Je nach Studiengang: Ständige Prüfungskommission für den Master-
Studiengang Lehramt an Grundschulen oder Ständige Prüfungskom-
mission für den Master-Studiengang Lehramt an Haupt- und Real-
schulen 

 

 

Master-Modul II Gegenstandsbereiche des Faches Deutsch 

Modulnummer:  LG_Deu02; zugleich LHR_Deu02 

ModulleiterIn: Prof. Dr. Sören Ohlhus und Prof. Dr. Toni Tholen 

Kompetenzen und Lernziele: Die Studierenden verfügen über die Fähigkeit, zentrale Gegenstände 

des Deutschunterrichts theoriegeleitet und vor dem Hintergrund 

deutschdidaktischer Forschung zu reflektieren. Sie beziehen dabei 

auch heterogene Lernausgangslagen (insbes. Mehrsprachigkeit) und 
Entwicklungsprozesse ein. 

Verwendbarkeit des Moduls: Lehramt Grund-, Haupt-, Realschule 

Pflicht- oder Wahlpflichtmodul Pflicht 

Lehr- und Lernformen: Seminar 

Teilmodule: Teilmodul I: Ausgewählte Kompetenzbereiche des Deutschunterrichts 
in fachdidaktischer Perspektive 

Teilmodul II: Grundfragen des Deutschunterrichts 

Lehrinhalte: Teilmodul I: 

 Umgang mit Texten und Medien im Deutschunterricht auf der 
Basis von linguistischen Texttheorien und Theorien und Kon-
zepten ästhetischer Wahrnehmung 

 Sprechen und Zuhören im Deutschunterricht (literarisches Ge-
spräch, Präsentieren, Debattieren etc.) 

 Texte schreiben im Deutschunterricht/Modelle der Schreibdi-
daktik 

 Lernaufgaben und Lernmaterialien (z. B. Lehrwerksanalyse, 
Erstellung von Unterrichtsmaterialien) 

 Beurteilung, Diagnose und Förderung sprachlicher und litera-
rischer Kompetenzen 

 Sprachreflexion 

in allen Bereichen Differenzierung nach Primarstufe  

und Sekundarstufe I 
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Master-Modul II Gegenstandsbereiche des Faches Deutsch 

 

Teilmodul II: 

 Normenbildung/-dynamik (Standard/Norm, Kanon) und Ge-
schichte des Deutschunterrichts 

 literarisches Orientierungswissen (Epoche, Gattung, Erzähl-
formen) im Kontext des Deutschunterrichts 

 sprachliches Orientierungswissen (Grammatik, Orthographie, 
Semantik, Pragmatik) im Kontext des Deutschunterrichts 

 interkulturelle Literatur und Sprachvergleich im Kontext des 
Deutschunterrichts 

 Theorien und Konzepte der Intermedialität im Deutschunter-
richt 

 Deutsch als Zweitsprache/Mehrsprachigkeit im Deutschunter-
richt 

 Theorien und Konzepte der gesprochenen Sprache (Alltags-
kommunikation, institutionelle Kommunikation) 

in allen Bereichen Differenzierung nach Primarstufe  

und Sekundarstufe I 

Zugangsvoraussetzungen: keine 

Anzahl der Leistungspunkte: Für das Modul insgesamt: 5 LP – davon: 

 LP für Studienleis-
tungen 

(Beschreibung s. 
unter Rubrik „Stu-
dienleistungen“) 

LP für Prüfungsleistungen 

(Beschreibung s. unter Rubrik „Prüfungsleis-
tungen“) 

TM 1: 1,5 LP 
TM 2: 1,5 LP 

Modulprüfung: 2 LP 

Workload getrennt nach Prä-

senzstudium und Selbststudi-
um: 

Präsenz: 4 SWS 45h 

Selbststudium:  105h 

Dauer in Semestern: 2 

Häufigkeit des Angebots: in jedem Semester 

Empfohlenes Studiensemester: Bei Studienbeginn im WiSe 1. oder 3. 

Bei Studienbeginn im SoSe 1. oder 2. 

Voraussetzungen für die Zu-

lassung zur Prüfung: 
Erfolgreiches Erbringen der Studienleistungen 

Prüfungsleistungen 
(Art, Umfang): 

Modulprüfung in einem der Teilmodule: Hausarbeit, Klausur, Portfolio, 

Präsentation mit schriftlicher Ausarbeitung oder mündliche Prüfung; je 
nach Maßgabe der Kursleitung 

Studienleistungen  

(Art und Umfang): 
Aktive Teilnahme (regelmäßige Teilnahme sowie ggf. Präsentation, 

Übungsaufgabe, etc.) 

Zuständige Ständige Prü-
fungskommission: 

Je Studiengang: Ständige Prüfungskommission für den Master-

Studiengang Lehramt an Grundschulen oder Ständige Prüfungskom-

mission für den Master-Studiengang Lehramt an Haupt- und Real-
schulen 
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Modul Praxisphase Fach Deutsch 

Modulnummer*: LGHR_01_Deutsch 

ModulleiterIn: Dr. Ingrid Hintz 

Kompetenzen und Lernziele*: Unterrichten: Die Studierenden können eine fachlich und 

fachdidaktisch begründete und adressatenbezogene Planung 

für den Deutschunterricht erstellen und dokumentieren. Die 

Studierenden kennen Konzepte und Methoden für den 

Deutschunterricht (auch in heterogenen Lerngruppen) und 

können diese umsetzen und kritisch reflektieren. Sie können im 

Deutschunterricht sach-, situations- und schülerbezogen han-

deln und haben die Fähigkeiten, ihr Handeln auf der Grundlage 

sprachwissenschaftlicher, literaturwissenschaftlicher und 

deutschdidaktischer Erkenntnisse zu reflektieren und auszu-
werten. 

Erziehen: Die Studierenden sind in der Lage, Chancen und 

Grenzen der Förderung sprachlicher und literarischer Kompe-

tenzen zu erkennen und kennen entsprechende Förderkonzep-
te. 

Diagnostizieren (Beurteilen, Beraten, Unterstützen): Die Stu-

dierenden kennen nach der Praxisphase Verfahren zur Ermitt-

lung sprachlicher und literarischer Kompetenzen von Schüle-
rinnen und Schülern. 

 Innovieren: Die Studierenden kennen Möglichkeiten und 

Grenzen der Implementierung neuerer sprach- und literaturdi-

daktischer Konzepte und Modelle in den Deutschunterricht.  

Dazu gehört auch die Fähigkeit, die eigenen Kompetenzen zu 
analysieren. 

Verwendbarkeit des Moduls*: Master-Studiengänge LG und LHR 

Pflicht- oder Wahlpflichtmo-
dul*: 

Pflichtmodul 

Lehr- und Lernformen: TM 1: Vorbereitungsseminar Unterrichtsfach Deutsch 

TM 2: Begleitseminar Unterrichtsfach Deutsch 

TM 3: Nachbereitungsseminar Unterrichtsfach Deutsch 

 insgesamt 5 SWS/5 LP 

TM 4:  Praxisblock (18 Wochen/10 LP) 

Lehrinhalte: TM 1: Sprach- und literaturdidaktische Vorbereitung auf den 

Praxisblock; Diskussion und Bewertung unterschiedli-

cher Konzepte und Modelle des literarischen und 

sprachlichen Lehrens und Lernens an ausgewählten 
Beispielen 

TM 2: Erörterung konkreter Fragen zu sprachlichen und litera-

rischen Lehr-/Lernprozessen, die sich aus der Planung, 

Durchführung und/oder Beobachtung des Deutschun-
terrichts ergeben 

TM 3: Fachwissenschaftliche und fachdidaktische Auswertung 
der Erfahrungen aus dem Praxisblock 

Zugangsvoraussetzungen*: Keine 

Anzahl der Leistungspunkte*: 15 LP 

Workload getrennt nach Prä-

senzstudium und Selbststudi-

insgesamt: 15 LP = 450 h 

TM 1 – 3: insgesamt 5 LP = 150 h 
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Modul Praxisphase Fach Deutsch 

um*: 4 SWS = 45 h Präsenzstudium, 105 h Selbststudium 

TM 4: insgesamt 10 LP = 300 h 

Anmerkung: Die hier angegebene Arbeitsbelastung stellt die 

Hälfte der für den Praxisblock insgesamt veranschlagten Work-

load dar, der 20 LP = 600 h umfasst. Von diesen 600 h werden 

durchschnittlich 270 h in der Schule verbracht (3 Tage/Woche 

à 5 h * 18 Wochen). Auf das Selbststudium für den Praxisblock 

entfallen insgesamt 330 h (Unterrichtsvor- und -nachbereitung, 
Arbeit am Portfolio etc.) 

Dauer in Semestern: 2 bis 3 

Häufigkeit des Angebots: jedes Wintersemester 

Empfohlenes Studiensemester: 1. Semester bei Studienbeginn zum Wintersemester 
2. Semester bei Studienbeginn zum Sommersemester 

Voraussetzungen für die Zu-
lassung zur Prüfung:* 

Ableistung der Teilmodule 1, 2 und 4 

Prüfungsleistungen 
(Art, Umfang)*: 

Schriftliche Ausarbeitung aus fachdidaktischer und/oder fach-
wissenschaftlicher Perspektive 

Die Ausarbeitung kann sowohl Planung als auch Analyse einer 

Unterrichtsstunde bzw. einer Unterrichtssequenz enthalten. Die 

Schwerpunktsetzung erfolgt in Absprache mit den jeweils ver-
antwortlichen Lehrenden des Praxisblocks (Umfang 15 Seiten). 

Studienleistungen  

(Art und Umfang)*: 

TM 1-4: Regelmäßige aktive Teilnahme  

TM 1: Ausführlicher Unterrichtsentwurf 

TM 4: Portfolio gemäß RStO, zusätzlich: ausführlicher Unter-

richtsentwurf 

Zuständige Ständige Prü-
fungskommission*: 

Je nach Studiengang: Ständige Prüfungskommission für den 

Master-Studiengang „Lehramt an Grundschulen“ oder Ständige 

Prüfungskommission für den Master-Studiengang „Lehramt an 
Haupt- und Realschulen“ 

Anmerkung: Weiteres regelt die Rahmenstudienordnung. 

 

 

Modul Projektband 

Modulnummer*: LGHR_02_Deutsch 

ModulleiterIn: Prof. Dr. Elke Montanari 

Kompetenzen und Lernziele*: Die Studierenden erproben exemplarisch den Forschungspro-

zess von der Entwicklung einer Fragestellung bis zur mündli-

chen und schriftlichen Präsentation der Ergebnisse eines Pro-

jekts im Bereich des sprachlichen und/oder literarischen Leh-

rens und Lernens. Sie besitzen die Kompetenz, diese Erfah-

rungen auf andere Fragestellungen und Forschungsvorhaben 

zu übertragen. Sie entwickeln eine forschende Haltung zu den 
Herausforderungen des Deutschunterrichts. 

Verwendbarkeit des Moduls*: Master-Studiengänge LG und LHR 
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Modul Projektband 

Pflicht- oder Wahlpflichtmo-

dul*: 
Pflichtmodul 

Lehr- und Lernformen: TM 1:  Vorbereitungsseminar Forschendes Lernen in der 

Fachdidaktik Deutsch und Orientierungsveranstal-
tung/„Projektbörse“ (5 LP) 

TM 2:  Durchführung des Projekts und Begleitseminar (5 LP) 

TM 3:  Nachbereitungsseminar und Durchführung 
 der Orientierungsveranstaltung/„Projektbörse“ (5 LP) 

Lehrinhalte: TM 1: Grundlagen der selbstständigen Planung und Durch-

führung eines forschungsorientierten Projektes im Be-

reich sprachliches und/oder literarisches Lehren und 
Lernen; Entwicklung eines vorläufigen Projektplans 

TM 2: Projektdurchführung unter Berücksichtigung der loka-
len Gegebenheiten 

TM 3: Auswertung der Projektergebnisse, Anfertigung eines 

Projektberichts, Vorbereitung einer Projektpräsentation 

Anzahl der Leistungspunkte*: 15 LP 

Workload getrennt nach Prä-

senzstudium und Selbststudi-
um*: 

insgesamt: 15 LP = 450 h, davon 6 SWS = 67,5 h Präsenzstu-
dium und 382,5 h Selbststudium 

Dauer in Semestern: 3 

Häufigkeit des Angebots: jedes Wintersemester 

Empfohlenes Studiensemester: 1. Semester bei Studienbeginn zum Wintersemester 
2. Semester bei Studienbeginn zum Sommersemester 

Voraussetzungen für die Zu-
lassung zur Prüfung:* 

Ableistung der Teilmodule 1und 2 

Prüfungsleistungen 
(Art, Umfang)*: 

Modulprüfung: 

Projektbericht: im Umfang von ca. 20 Seiten (mit folgenden 

Schwerpunkten: Darstellung und Begründung der Fragestel-

lung, Skizzierung des theoretischen Zugangs, Darlegung des 
forschungsmethodischen Zugangs, Ergebnisse) 

Studienleistungen  

(Art und Umfang)*: 

Aktive Teilnahme an den projektbezogenen Lehrveranstaltun-

gen; Präsentation des Projekts in der Einführungswoche („Pro-
jektbörse“) 

Zuständige Ständige Prü-
fungskommission*: 

Je nach Studiengang: Ständige Prüfungskommission für den 

Master-Studiengang „Lehramt an Grundschulen“ oder Ständige 

Prüfungskommission für den Master-Studiengang „Lehramt an 
Haupt- und Realschulen“ 

Anmerkung: Weiteres regelt die Rahmenstudienordnung. 

 

 

Master-Abschlussmodul 

Modulnummer*: LGHR_06a_ Deutsch 

ModulleiterIn: Betreuer_in der Master-Arbeit 
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Master-Abschlussmodul 

Kompetenzen und Lernziele*: Die Abschlussarbeit (Master-Arbeit) soll zeigen, dass die oder der zu 

Prüfende in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Prob-

lem aus seinem Fachgebiet selbstständig nach wissenschaftlichen Me-
thoden zu bearbeiten 

Verwendbarkeit des Moduls*: Master-Studiengänge LG und LHR 

Pflicht- oder Wahlpflichtmo-

dul*: 
Pflichtmodul 

Lehr- und Lernformen: TM 1:  Mastervorbereitung (3 LP) 

TM 2: Masterarbeit (20 LP) 

TM 3:  Master-Kolloquium (3 LP) 

Zugangsvoraussetzungen*: Erfüllung der Voraussetzungen für die Anmeldung der Master-Arbeit 

Anzahl der Leistungspunkte*: 26 LP 

Workload getrennt nach Prä-

senzstudium und Selbststu-
dium*: 

insgesamt: LP = 780 h Selbststudium 

Dauer in Semestern: 1 

Häufigkeit des Angebots: jedes Semester 

Empfohlenes Studiensemes-
ter: 

4. Semester  

Voraussetzungen für die Zu-
lassung zur Prüfung:* 

Anmeldung der Master-Arbeit 

Prüfungsleistungen 
(Art, Umfang)*: 

Modulprüfung: 
Master-Arbeit  

Zuständige Ständige Prü-
fungskommission*: 

Je nach Studiengang: Ständige Prüfungskommission für den Master-

Studiengang „Lehramt an Grundschulen“ oder Ständige Prüfungskom-

mission für den Master-Studiengang „Lehramt an Haupt- und Realschu-
len“ 
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Anlage 2: Modellstudienpläne 

Erläuterungen: 

 Modul ist verpflichtend im / in den markierten Fachsemester/n zu belegen. 

 Modul kann wahlweise in den markierten Fachsemestern belegt werden (wenn es eine Alternative gibt.)  

 Es gibt keine Vorgaben, in welchem Fachsemester das Modul belegt werden soll. 

 

 

 

Modellhafter Studienverlaufsplan für das Fach Deutsch in den Master-Studiengängen  
„Lehramt an Grundschulen“ bzw. „Lehramt an Haupt- und Realschulen“  

- für Studierende mit Studienbeginn zum Wintersemester - 

Fachsem. Mastermodul 1: Literalität Mastermodul 2: 
Gegenstandsbereiche des 

Faches Deutsch 

Summe 

1  4 SWS / 5 LP 4 SWS / 5 LP 

2    

3 4 SWS / 5 LP  4 SWS / 5 LP 

4    

Summe 4 SWS / 5 LP 4 SWS / 5 LP 8 SWS / 10 LP 

 

 

Modellhafter Studienverlaufsplan für das Fach Deutsch in den Master-Studiengängen  
„Lehramt an Grundschulen“ bzw. „Lehramt an Haupt- und Realschulen“  

- für Studierende mit Studienbeginn zum Sommersemester - 

Fachsem. Mastermodul 1: Literalität Mastermodul 2: 
Gegenstandsbereiche des 

Faches Deutsch 

Summe 

1  4 SWS / 5 LP 4 SWS / 5 LP 

2 4 SWS / 5 LP  4 SWS / 5 LP 

3    

4    

Summe 4 SWS / 5 LP 4 SWS / 5 LP 8 SWS / 10 LP 

 


